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Info zur Haftpflichtversicherung 
für alle Initiativen, Mitglieder, Projekte und Einrichtungen des  

Verbund offener Werkstätten e.V. (Stand 11/2016) 
 

1) Versicherte Risiken (auszugsweise) 
Ø eigene Maßnahmen, Veranstaltungen, Freizeiten                                                   
Ø Betreuung von Kindern, Schülern und Jugendli-

chen 
Ø Veranstaltungen bis max. 600 Besucher (Repair-

Cafes, Sommerfeste etc.) 
Ø Besitz und Betrieb von Kultur- und Kommunika-

tionszentren, Jugendzentren und -cafés, Musik-
säle, Freizeitstätten u. ä. Einrichtungen (ohne 
Übernachtungsmöglichkeiten), offene Werkstät-
ten zum Eigenbedarf (ohne Kfz), Fablabs, Repair-
Cafés 

Ø Regelmäßiger Gastronomiebetrieb (Aus- oder 
Abgabe von Getränken und/oder Speisen, Le-
bensmitteln in eigener Regie) 

 
2) Zusätzlich versicherbare Risiken  
Ø Großveranstaltungen/ Veranstaltungen über 600 

Besucher 
Ø Konzerte 
Ø Betrieb und Besitz von Übernachtungshäusern, 

Selbstversorgerhäusern, Zeltplätze etc. 
Ø Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden während 

Betriebspraktika 
Ø Verlust, Abhandenkommen oder Diebstahl von 

Dienstschlüsseln 
Ø Besitz und Betrieb von Eventsport- und Spielge-

räten jeder Art (z.B. Kletterwände, Hüpfburg, 
Skateboardanlagen, Menschenkicker etc.) 

Ø Verleih von Eventsportgeräten, Land- und Was-
serfahrzeugen (Fahrräder, Boote etc.) 

Ø Haftpflicht für Segel- und Motorboote 
Ø Kfz ohne Zulassung auf dem Betriebsgelände 
Ø Parkplatzrisiko 
Ø Mitarbeiterschlüsselverlust (Fremdschlüssel) 

 
3) Geltungsbereich 
Ø Der gewöhnliche Sitz des Mitglieds muss in 

Deutschland sein. 
Ø Die Versicherung gilt weltweit, außer in Kriegsge-

bieten. Anmerkung zu USA/Kanada: Ausgeschlos-
sen sind Ansprüche aus Produkten oder gewerbli-
chen Tätigkeiten, die vor US-amerikanischen oder 
kanadischen Gerichten geltend gemacht werden. 
Für Reisen und Teilnahme an Messen, Ausstellun-
gen und Märkten bleibt der Versicherungsschutz 
auch in den USA bestehen. 

 

 
 

4) Versicherungsumfang 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen Inhalts aus 
Ø Schäden gegenüber Dritten durch fahrlässiges 

Verschulden der mitversicherten Personen (Vor-
stand, Mitarbeiter, Mitglieder, Beauftragte, z.T. 
auch Teilnehmer) in Ihrer Tätigkeit für die versi-
cherte Einrichtung/ den versicherten Maßnah-
menträger 

Ø Schadenersatzansprüchen bei Verletzung der 
Aufsichtspflicht anlässlich der Betreuung von 
Minderjährigen durch die mitversicherten Be-
treuer und bei Verletzung der Sorgfaltspflicht 
gegenüber Dritten bei der Auswahl der Betreuer 
durch den Vorstand 

Ø Bei geschlossenen Veranstaltungen: Schäden 
durch Teilnehmer, Besucher oder Gäste der Ver-
anstaltung 

Ø Schäden mitversicherter Organisationen oder 
Personen untereinander (nur wenn die Organisa-
tionen separat genannt und prämienmäßig er-
fasst werden) 

Ø Mitglieder- und Besucherhabe auf dem Vereins-
grundstück und bei Veranstaltungen 

Ø Mietsachschäden: Mitversichert sind Schäden an 
gemieteten unbeweglichen Sachen (Immobilien) 
und auch an gemieteten oder geliehenen (auch 
unentgeltlich überlassenen) beweglichen Sachen 
(gilt aber nicht für Kfz) 

Ø Eigentum, Miete, Pacht und Nutznießung von 
Grundstücken, Gebäuden, Sälen und Räumlich-
keiten (z.B. Verkehrssicherungspflicht, Räum- 
und Streupflicht) bis zu einem Bruttojah-
resmietwert von 100.000 € 

Ø Der Eigenschaft als Bauherr oder Unternehmer 
von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von 
1.000.000€ 

Ø Be- und Entladeschäden an fremden Kraftfahr-
zeugen 

Ø Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden (nicht bei 
Betriebspraktika, dies muss separat vereinbart 
werden) 

Ø Ansprüche aus Benachteiligungen (AGG-Risiken) 
Vom Versicherer übernommen werden die Prü-
fung der Haftpflichtfrage, die Befriedigung be-
rechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprü-
che. 
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5) wichtige Ausschlüsse (auszugsweise) 
Ø Vertraglich übernommene Haftung, soweit diese 

über die gesetzliche hinausgehen  
Ø Ansprüche aus Nicht- oder Schlechterfüllung von 

Verträgen 
Ø Schäden durch Vorsatz oder mutwillige Beschä-

digung 
Ø Schäden durch Diebstahl oder Abhandenkom-

men von Sachen 
Ø Schäden durch den Gebrauch von Luft-, Kraft- 

oder Wasserfahrzeugen (ausgenommen Ruder-
boote und Kanus, sofern vorhanden müssen die-
se bei Antragsannahme vereinbart werden). 
Achtung: Hierunter fällt nicht nur das Fahren, 
Führen und Halten, sondern auch z.B. das Ein- 
und Aussteigen 

Ø Glasbruchschäden, wenn sich die Organisation 
selbst dagegen versichern kann (Glasversiche-
rung für Räume oder Gebäude) 

Ø Schäden an Leasinggeräten bzw. Geräten und 
Anlagen, die ständig zur Nutzung überlassen 
wurden (diese können über eine Elektronik-
Versicherung abgesichert werden) 

 
6) versicherter Personenkreis 
Jeweils für Ansprüche aus Schäden in Ihrer Tätigkeit 
für die versicherte(n) Organisatione(n)/ Einrichtun-
ge(n) – nicht aber Ansprüche gegen den Dienstherrn 
selbst! 
Ø Alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Vertre-

ter/innen der versicherten Organisation/en  
(eigenständige Organisationen müssen separat 
vereinbart werden) 

Ø Alle aktiven und passiven Vereinsmitglieder 
Ø Alle haupt-, ehren- und nebenamtlich tätigen 

Personen sowie mitarbeitende Betreuer/ innen, 
Kursleiter etc.  

Ø Alle Aufsichtsführenden der mitversicherten 
Einrichtungen, die in der Trägerschaft der jewei-
ligen versicherten Organisation stehen 

Ø Alle Veranstaltungsteilnehmer, auch untereinan-
der (Ausnahme: Verwandte 1. Grade), sofern 
kein anderweitiger Versicherungsschutz, wie z.B. 
eine Privathaftpflichtversicherung, besteht  
(Subsidiärdeckung). 

Ø Alle eingeschriebenen Kursteilnehmer, Hörer 
und Schüler für Schäden an Gebäuden, Räum-
lichkeiten und deren Einrichtungen in Zusam-
menhang mit versicherten Kursen, sofern kein 
anderweitiger Versicherungsschutz besteht 
(Subsidiärdeckung). 

 

 
 
 

 
7) Versicherungssummen/ Entschädigungs-
grenzen (auszugsweise) 
Die Versicherungssummen sind je Versicherungsjahr 
doppelt maximiert und gelten für jede separat mit-
versicherte Organisation nochmal. 
 
 

5.000.000 € Pauschal für Personen-&  
Sachschäden 

1.000.000 € Nutzer von Internettechnologie 
 300.000 € für das Abhandenkommen von 

Schlüsseln & Codekarten 
100.000 € Schäden an gemieteten, geliehenen 

beweglichen Sachen 
      25.000 € Ansprüche aus dem allgemeinen  
  Gleichstellungsgesetz (AGG) 
 
Mitversichert ohne Sublimit (bis zur Versicherungs-
summe): 
Ø Mietsachschäden an Immobilien 
Ø Be- und Entladeschäden an fremden Kfz 
Ø Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden (nicht Be-

triebspraktika) 
Ø Umweltbasis- Haftpflicht 
Ø Umweltschadenversicherung 

 
8) Selbstbeteiligungen 
Mietsachschäden an beweglichen Sachen 
         50,00 € 
 
Be- und Entladeschäden an fremden Kfz 
                  10 % mind. 50,00 € 
 
Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden bei Betriebs-
praktika   10 % mind. 50 € max. 500 € 
 
Mitglieder- und Besucherhabe auf  dem Vereins-
grundstück und bei Veranstaltungen     50,00 € 
 
Schlüsselverlust  10 % mind. 50 € max. 500 € 
 

9) Vertragsgrundlagen 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) / Besondere Vereinbarun-
gen (BBR) / Besondere Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Rahmenvertragsvereinbarung 
Hinweis: Rechtsverbindlich sind allein die Inhalte und 
der Wortlaut des Versicherungsscheins und der Ver-
sicherungsbedingungen 
 

10) Obliegenheiten im Schadenfall 
Abweichend von den AHB sind alle Schäden unver-
züglich über den Verbund offener Werkstätten an 
die Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co.KG zu 
melden.  


